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§ 49 EO Neuerliche Abgabe eines
Vermogensverzeichnisses

EO - Exekutionsordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

1. (1)Wer ein Vermogensverzeichnis abgegeben hat, ist zur neuerlichen Abgabe auch dritten Glaubigern gegentber
nur dann verpflichtet, wenn glaubhaft gemacht wird, dass er spater Vermdgen erworben habe. Gleicher
Glaubhaftmachung bedarf es, wenn nach Vollziehung der sechsmonatigen Haft nach 8§ 48 gegen den
Verpflichteten neuerlich zur Erzwingung der Abgabe eines Vermdgensverzeichnisses die Haft verhangt werden
soll. Der Glaubhaftmachung bedarf es jedoch in beiden Fallen nicht, wenn seit Vollziehung der Haft oder Abgabe
des Vermdogensverzeichnisses mehr als ein Jahr vergangen sind.

2. (2)Sind zwar die Voraussetzungen zur Abgabe eines Vermogensverzeichnisses nach8 47 Abs. 1 gegeben, ist aber
eine neuerliche Abgabe eines Vermdgensverzeichnisses unzuldssig, so ist dem betreibenden Glaubiger eine
Ausfertigung des zuletzt abgegebenen Vermdgensverzeichnisses zu Ubersenden.

In Kraft seit 01.07.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/eo/paragraf/48
https://www.jusline.at/gesetz/eo/paragraf/47
file:///

	§ 49 EO Neuerliche Abgabe eines Vermögensverzeichnisses
	EO - Exekutionsordnung


